
Gemeindereglement 
betreffend den Erwerb von Grundstücken durch Personen 
im Ausland 
 
 
 
Die Urversammlung der Munizipalgemeinde Ried-Brig 
 
Eingesehen: 
- Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im 

Ausland. 
- Verordnung des Bundesrates vom 1. Oktober 1984 über den Erwerb von Grundstücken durch 

Personen im Ausland. 
- Kantonales Gesetz vom 31. Januar 1991 betreffend die Anwendung des Bundesgesetzes vom 

16.12.1983. 
- Artikel 75 und 78 der Kantonsverfassung. 
- Auf Antrag des Gemeinderates (Beschluss vom 5. Mai 1997). 
 
Beschliesst. 
 
Art. 1 

Es können nur bestehende Wohnungen in den Feriensiedlungen Breistrasse, Bleike und 
Wieggischmatta an Ausländer verkauft werden. 

 
Art. 2 

Die Frist für den Wiederverkauf wird von 10 auf 5 Jahre herabgesetzt (Art. 5, Bst. B, Ziff. 2 
kBewG). 

 
Art. 3 

Pro Jahr können höchstens zwei bestehende Wohnungen von Ausländern erworben werden. 
 
Art. 4 

Das vorliegende Reglement tritt nach seiner Genehmigung durch den Staatsrat in Kraft. 
 
 
Angenommen an der Urversammlung vom 23. Mai 1997. 
Homologiert vom Staatsrat. 
 
 
Gemeindeverwaltung Ried-Brig 
Der Präsident:                           Der Schreiber: 
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